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Die Abgeordneten zum Nationalrat Smo11e~ Wab1 und Genossen haben am 7. Juli 

1987 unter der Nr o 769/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Anerkennung der Roma und Sinti als Volksgruppe gerichtet~ die fo1~ 

genden Wortlaut hat~ 

"1) Warum werden die Roma und Sinti in Österreich nicht als Volksgruppe aner­
kannt? 

2) Welche gesetzlichen Bestimmungen wahren die Identität und sichern den Be":" 
stand der Roma und Sinti in Österreich? 

3) Was denkt das Bundeskanzleramt zu unternehmen, um die bestehenden negati­
ven Vorurteile gegenUber den Roma und Sinti abzubauen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Eine rechtsförmige Anerkennung von Volksgruppen sieht die österreichische 

Rechtsordnung nicht vor. Ob eine Volksgruppe vorliegt, bestimmt sich nach § 1 

Abs. 2 des Volksgruppengesetzes , B<mLNr. 396/1976, wonach Volksgruppen "die 

in Teilen des Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten Gruppen österreichi­

scher StaatsbUrger mit nichtdeutscher Muttersprache und eigenem Volkstum" 

sind. Hiebei ist das Begriffselement "Gruppe" wohl nur dann gegeben, wenn die. 

betreffenden Personen durch ein gewisses Maß an Organisation zum Ausdruck 
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bringen, daß sie sich selbst als "Volksgruppe" verstehen. Diesbezügliche Akti­

vitäten aus dem Kreis der in Österreich lebenden Sinti und Roma sind mir aber 

nicht bekannt geworden. 

Zu den Fragen 2 und 3g 

Neben dem schon erwähnten Volksgruppengesetz enthält die österreichische 

Rechtsordnung eine Reihe von Bestimmungen über den Schutz besonderer ethni­

scher, rassischer usw. Gruppen bzw. der Angehörigen solcher Gruppen. Zu nennen 

sind hier beispielsweise der Staatsvertrag von Saint-Germain (Abschnitt V des 

111. Teils, StGB1. Nr. 303/1920), Art. 14 der Europäischen Menschenrechtskon­

vention (BGB1.Nr. 210/1958) und die Rassendiskriminierungskonvention, BGB1.Nr. 

377/1972, zu deren Durchführung Österreich das Bundesverfassungsgesetz BGBl. 

Nr.390/1973 erlassen hat. Ferner darf ich auf die Strafbestimmungen des § 283 

StGB ("Verhetzung") sowie des Art. IX Abs. 1 Z 6 EGVG 1950 verweisen. Im 

. Verein mit dem durch die österreichische Rechts- und Verfassungsordnung zur 

VerfUgung gestellten Rechtsschutzsystem sind diese und andere einschlägige 

Vorchriften, auch gemessen am internationalen Regelungsstandard, durchaus ge­

eignet, ethnischen oder rassischen Minderheitsgruppen bzw. ihren Angehörigen 

Schutz vor Diskriminierung zu bieten. 
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